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Es wird erklärt, dass für o. g. Auszubildende/n und dem o. g. Ausbildungsunternehmen 
seitens der BA/ARGE/optierende Kommunen gegenwärtig keine nationalen Förderleistungen gewährt 
werden, die der Zuwendung für die Durchführung von Lehrgängen der überbetrieblichen 
Lehrlingsunterweisung im Handwerk (ÜLU) nach

• der Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr zur Förderung der 
beruflichen Bildung, Fachkräftesicherung und Beschäftigungschancen (ESF-Richtlinie Berufliche Bildung) 
vom 26. Juni 2017,

• der Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr mit allgemeinen
Bestimmungen zur Förderung von aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) sowie 
dem Europäischen Sozialfonds (ESF) mitfinanzierten Vorhaben in der Förderperiode 2014 bis 2020 im 
Freistaat Sachsen (EFRE/ESF-Rahmenrichtlinie) vom 27. Oktober 2017 einschließlich

• Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung im Bereich der Strukturfonds EFRE und 
ESF (NBest-SF)

entsprechen oder ihnen vergleichbar sind.

Die Nachrangigkeit dieses ESF-geförderten Programms gegenüber den Fördermöglichkeiten des 
nationalen Rechts, insbesondere dem SGB II und III, kann mit dieser Negativerklärung durch die 
Bundesagentur für Arbeit (BA) bzw. Jobcenter sichergestellt werden.


